
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 8 GUG Auflagen
 GUG - Grundbuchsumstellungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 8.

Der Bundesminister für Justiz kann durch Verordnung Au/agen für die Durchführung der Grundbuchsabfrage

anordnen, soweit dies zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebs notwendig ist.
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